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zum österreichischen System

Olga Kuzyakina 1

1 Samaraer Staatliche Wirtschaftlichen Akademie, Samara, Russland.
Leningradskoye Shosse, 71 G, 125445 Moscow
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Das russische System der Landadministrierung -
im Vergleich zum österreichischen System 

Olga Kuzyakina, Moskau 

Zusammenfassung 

In diesem Artikel werden die Hauptschwierigkeiten analysiert, die im Prozess des Zusammenwirkens von ver
schiedenen russischen Ministerien entstehen, die in die Regulierung des Landmarktes involviert sind. Es wird der 
Zweck der Konsolidierung der Kataster- und Grundbuchdaten in einer einheitlichen Datenbank und die Möglich
keiten der Anwendung dieser Erfahrung in Russland aufgezeigt. Das österreichische Informationssystem aller 
Grundstücke und Immobilien finanziert sich selbst bzw. verschafft dem Staat eine zusätzliche Einnahmequelle. 

Allerdings darf man nicht vergessen, dass eine einfache Vereinigung der Daten in einer Datenbank bei der Lö
sung der im Artikel gestellten Probleme kaum helfen kann. Ein positives Resultat kann nur durch ein komplexes 
Herangehen zum Aufbau eines einheitlichen Informationssystems erreicht werden. 

1. Einleitung 

Ein besonders akutes Problem im heutigen 
Russland, von dessen Lösung die Zukunft des 
russischen Landmarktes abhängt, ist die Re
strukturierung und die Reorganisation der Zu
sammenarbeit und des Informationsaustausches 
zwischen den Ministerien, die Daten über Land, 
Immobilien, Rechte und Belastungen besitzen. 
Eine Analyse der heutigen Situation zeigt, dass 
die Daten des Land- und Immobilienmarktes auf 
verschiedene Ministerien aufgeteilt sind. Diese 
Ministerien sind der Föderale Dienst des Katas
ters der Russischen Föderation (Roszemkada
ster), das Ministerium der Immobilien der Russi
schen Föderation (Minimuchestvo), das Staatli
che Komitee für Bauangelegenheiten (Gosstroy) 
und das Justizministerium (Minyust). Das Fehlen 
von gesetzlich vorgeschriebenen, klaren Abläu
fen in der Zusammenarbeit führt zu mehrfacher 
staatlicher Finanzierung von identischen Arbei
ten. Damit wird auch die Prozedur der Eintra
gung der Rechte für die Eigentümer teurer und 
zeitraubender. 

2. Die Notwendigkeit der Regulierung der Zu
sammenarbeit und des Informationsaustau
sches 

Die Notwendigkeit einer Regulierung der Zu
sammenarbeit unterstreichen heute alle Katas
terspezial isten in ihren Vorträgen, die bei ver
schiedenen inländischen und ausländischen 
Konferenzen gehalten werden. Z.B. bemerkte 
der erste stellvertretende Leiter von Roszemka
daster, Herr V.S. Kislov: „ . . . das Problem der Ko
operation zwischen Registrierungsbehörden, 
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Landeskomitees, den Büros der technischen In
ventur und den munizipalen Administrationen 
existiert bis heute und erfordert eine Lösung." 
Indem er alle Organisationen zur kooperativen 
Zusammenarbeit forderte, unterstrich er, dass 
der Prozess eines einheitlichen Systems der 
Land- und Immobilienregistrierung ruhig und all
mählich sein müsse. Für einen wirksamen Land
verkauf sei es nicht nötig, verschiedene Daten
banken zu konsolidieren und Archive zu enteig
nen; ein von der Gesetzgebung weitgehend ge
regeltes interinstitutionelles Zusammenwirken 
sei dafür genug. 

Über die Notwendigkeit des Informationsaus
tausches wird auch in den anderen Ministerien 
diskutiert. Z.B. erklärte Herr A.B. Karl in, der erste 
stellvertretende Justizminister: „ . . .  bis zum heuti
gen Tag sind die Schwierigkeiten im Zusammen
wirken der beteil igten Organisationen - Landes
komitees, Immobilienkomitees, Registrierungs
behörden - nicht beseitigt. Dies erschwert die 
Eintragung der Rechte natürlicher und juristi
scher Personen. Es liegt auf der Hand, dass nur 
die Realisierung des Konzeptes über die Zusam
menarbeit und den Informationsaustausch zwi
schen daran beteiligten Ministerien die Effizienz 
der Arbeit des Landmarktes erhöhen kann. Un
tersuchungen haben gezeigt, dass die Realisie
rung des Datenaustausches die Zeitkosten hal
biert und die Finanzkosten um 30% reduziert." 

3. Das russische System der Landadministrie
rung 

Der Föderale Dienst des Katasters der Russi
schen Föderation (Roszemkadaster) ist für die 
Anlegung des automationsgestützten Katasters 
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in ganz Russland verantwortlich. Bis zum heuti
gen Tag sind in den Landeskomitees (regionale 
Fil ialen von Roszemkadaster) ca. 2000 techni
sche Stationen installiert worden. Das automati
sierte Katastersystem wird nach einheitlichen 
Prinzipien in ganz Russland, und zwar auf föde
raler, munizipaler und regionaler Ebene geführt. 
Die Daten enthalten alle Informationen über 
Grundstücke, und zwar Katasternummer, Lage, 
Fläche, Bodenkategorie, Flächennutzung, wirt
schaftliche Charakteristiken, Vorhandensein ei
nes Gebäudes. Diese Daten werden natürlichen 
und juristischen Personen auf Grund eines 
schriftl ichen Antrages zur Verfügung gestellt 
und werden auch dem Finanzamt vorgelegt. Lei
der gibt es bis heute keine Zusammenarbeit zwi
schen dem Kataster und dem Büro der techni
schen Inventur, den Architekturkomitees (Gos
stroy) und den Immobilienkomitees (Minimu
chestvo). 

Die Trennung der Begriffe „Land" und „Ge
bäude", die schon vor der Verabschiedung des 
neuen Landkodex existierte, führte dazu, dass 
es zwei Systeme der Immobilienregistrierung in 
Russland gab: das erste System registrierte 
Bauobjekte (Gebäude, Einrichtungen usw.), alle 
Arbeiten wurden von den munizipalen Büros der 
technischen Inventur {BTI) durchgeführt; das 
zweite System registrierte Grundstück, alle Ar
beiten wurden von den Landkomitees durchge
führt. Mit dem Beginn der Massenprivatisierung 
haben die BTls auch die Aufgabe erhalten, eine 
Bestandsaufnahme der Wohnungen durchzufüh
ren. Da um jene Zeit noch keine Registrierungs
kammer existierte und das Registrierungsgesetz 
noch nicht in Kraft war, gelangte der größte Teil 
der Informationen über privatisierte Wohnungen 
in die BTl-Datenbanken, wo sie bis heute ge
speichert sind. Leider sind die BTls heute aus 
dem Prozess des Informationsaustausches völlig 
ausgeschlossen. Nach der Meinung der Verfas
serin muss das Phänomen der Spaltung der Be
griffe „Land" und „Gebäude" in der nächsten 
Zeit möglichst schnell überwunden werden -
entweder mittels einer Datenbankkonsolidierung 
oder mittels einer Sicherstellung des elektroni
schen Datenaustausches. 

Neben den Landkomitees (Roszemkataster) 
und den BTls (Gosstroy) arbeiten in den Städten 
noch Komitees für Architektur (Gosstroy). Von 
diesen Organisationen hängt es ab, ob ein Un
ternehmen ein Grundstück für einen Bau erhält 
oder nicht. Diese Organisationen stimmen das 
Bauprojekt mit den Bauwerbern ab und bewill i
gen die Bauarbeiten. Nur die Architekturkomi
tees verfügen heute über genaue Stadtpläne, in 
denen alle unterirdischen Leitungen eingetragen 
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sind. Der berühmte Ökonomist, E.K. Trutnev, un
terstreicht: „Heute werden gleiche Aktivitäten 
von verschiedenen Behörden doppelt gemacht, 
z.B. werden die Grundstücksgrenzen und die 
Fluchtlinien von Gebäuden von drei Organisatio
nen (BTI, Landkomitee und Komitee für Architek
tur) vermessen. Dies führt dazu, dass der Eigen
tümer dreifache Kosten zu tragen hat, und die 
Prozedur der Landvermessung immer zeitrau
bender wird. 

4. Die staatliche Registrierung der Rechte auf 
Immobilien und Immobilientransaktionen 

Am 31 . Januar 1 998 trat das Gesetz „Über die 
staatliche Registrierung der Rechte auf Immobi
lien und Immobilientransaktionen" in Kraft, das 
eine Basis für ein einheitliches staatliches Re
gister der Eigentumsrechte geschaffen hat. Die 
Verabschiedung des Gesetzes bedeutete für 
Russland eine prinzipiell neue Etappe der rechtli
chen Regulierung des bürgerlichen Immobilien
verkaufes, da mit diesem Gesetz die Entschei
dung getroffen wurde, dass sowohl alle Rechte 
und Verbindlichkeiten, als auch alle Transaktio
nen nur mit der Eintragung in das öffentliche Re
gister erworben werden. 

Unter der Leitung des Justizministeriums 
wurde damit in Russland ein einheitliches Sys
tem der Registrierung der Rechte geschaffen. In 
Rahmen dieses Systems arbeiten heute im 
lande 89 Registrierungsbehörden, 1 700 Filialen 
und Repräsentanzen. Der Hauptunterschied zwi
schen dem System der Justiz und des Katasters 
besteht darin, dass der Kataster als föderale 
Struktur in allen Städten durch Filialen repräsen
tiert ist; das System des Justizministeriums ar
beitet sowohl föderal als auch regional, was die 
Zugehörigkeit einiger Registrierungsbehörden 
zur föderalen Ebene und der anderen zu den lo
kalen Administrationen bedeutet. 

Die historische Entwicklung zeigt, dass die Re
gistrierungsbehörden in den Subjekten der Rus
sischen Föderation auf Kosten des regionalen 
Budgets gebi ldet wurden. Dadurch sind die Re
gistrierungsbehörden in verschiedenen Regio
nen unterschiedlich ausgestattet. In den Subjek
ten der Russischen Föderation benutzt man un
terschiedliche Software für die Eintragung der 
Rechte; oft ist diese Software nicht kompatibel, 
was die Schaffung eines einheitlichen Informa
tionsraumes über eingetragene Rechte und Be
lastungen in Russland verhindert. Offensichtlich 
macht die vorhandene Inhomogenität den Da
tenaustausch von einer Registrierungsbehörde 
zu der anderen unmöglich. 
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Darüber hinaus gibt es bis heute bestimmte 
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit der Ka
tasterbehörden und der Registrierungsbehörden, 
die die Prozedur der Registrierung für natürliche 
und juristische Personen erschweren und teurer 
machen. Z.B. kann sich die Eintragung der 
Rechte in das Register nicht jeder Eigentümer 
leisten: laut Statistik des Justizministeriums be
zahlt jeder Eigentümer für die Eintragung seiner 
Rechte in das staatliche Register im Durch
schnitt bis zu 5.000 Rubel. In manchen Fällen 
kostet die Sammlung aller für die Registrierung 
hinreichenden Unterlagen die Hälfte des Markt
preises des Immobilienobjektes. 

5. Die Schaffung des automationsunterstütz
ten staatlichen Katasters und der staatlichen 
Bestandsaufnahme der Immobilienobjekte 

Am 25.0ktober 2001 hat der Vorsitzende der 
Regierung der Russischen Föderation die Verord
nung zur Realisierung des föderalen Zielpro
gramms „Schaffung des automationsunterstütz
ten staatlichen Katasters und der staatlichen Be
standsaufnahme der Immobilienobjekte" unter
schrieben. Das Hauptziel dieses Programms ist 
die Schaffung eines einheitlichen fiskal-rechtli
chen Informationssystems der Bestandaufnahme 
der Immobilienobjekte auf der Basis des staatli
chen Grundkatasters. Basierend auf den Haupt
prinzipien des Programms beginnt die Realisie
rung des Zusammenwirkens aller Organisationen 
auf der regionalen Ebene. Dazu ist verschiedenes 
notwendig: Erstens muss in jeder Region ein ein
heitliches System der Bestandaufnahme der Im
mobilienobjekte geschaffen werden, mit H ilfe des
sen die Daten aus dem land- und städtebaulichen 
Kataster in einer einheitlichen Datenbank oder 
konsolidiert werden oder lokale Datenbanken in 
jeder Organisation geschaffen werden und der 
elektronische Austausch zwischen ihnen in einer 
realistischen Zeit sichergestellt wird. Nur wenn 
das Prinzip der dreidimensionalen Beschreibung 
des Objektes (unterirdische Merkmale, Boden
charakteristik über dem Boden sich befindende 
Merkmale) eingehalten wird, wird die Schaffung 
einer vollen Datenbank in jeder Region ermöglicht. 
Nur so können die lokalen Administrationen die Ef
fizienz ihrer Maßnahmen erhöhen - die Beschleu
nigung des Bodenverkaufs, die Erhöhung der 
Budgets auf allen Ebenen mittels Anhebung der 
Grundsteuer, die Stärkung des Wohlstands der 
Bürger mittels Schaffung des hypothekarischen 
Systems. Zweitens sind die Datenformate in allen 
vorhandenen Registern zu vereinheitlichen und 
ist der elektronische Datenaustausch gesetzlich 
zu regeln. Drittens muss man den Zugang zur In-
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formation allen Interessenten ermöglichen, den 
Notaren, Rechtsanwälten, Banken und Immobi
lienmaklern gegen Bezahlung, staatlichen Organi
sationen kostenlos. Bei der Realisierung der oben 
genannten Bedingungen muss besonderer Wert 
auf den Datenschutz gelegt werden. 

Die Realisierung des föderalen Zielprogram
mes „Die Schaffung des automationsunterstütz
ten staatlichen Katasters und der staatlichen Be
standsaufnahme der Immobilienobjekte (2002-
2007)" sieht die Zusammenarbeit mit verschie
denen internationalen Organisationen und Pro
jekten vor, deren Spezialisten ihre Erfahrungen 
und das Know-how der westeuropäischen Län
der im Bereich des Katasters den russischen Be
hörden weitergeben können. 

6. Der Vergleich mit Österreich 

§ 45 des Vermessungsgesetzes und § 1 55 des 
Grundbuchsgesetzes Österreichs schreiben vor, 
dass Kataster und Grundbuch in Übereinstim
mung zu führen sind. Diese Verpflichtung zum Zu
sammenwirken, geregelt durch die Gesetzge
bung, erleichterte die Schaffung der einheitlichen 
Grundstücksdatenbank. Das Hauptprinzip der 
Grundstücksdatenbank (weiter GDB) ist die Iden
tität der Daten im Grundbuch und im Kataster. 
Die GDB gehört der Föderation. Der Kataster wird 
vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswe
sen (im Bereich des Wirtschaftsministeriums) ge
führt. Die Registrierung aller Rechte und Dienst
barkeiten ist Aufgabe der Gerichte (unterstehen 
dem Justizministerium). Die Zusammenführung 
der Daten auf einem Server wurde 1 980 begonnen 
und 1 985 bei den Katasterbehörden und 1 992 bei 
den Bezirksgerichten abgeschlossen. 

Die Information aus der GDB kann jeder in der 
Katasterbehörde, im Bezirksgericht oder via In
ternet erhalten. Jährlich werden circa 600.000 
Auszüge in den Vermessungs- und Grundbuch
ämtern gemacht und circa 6 Mil l ionen via Inter
net. Die Schaffung der GDB hat sich als absolut 
gewinnbringend erwiesen. Die GDB erleichtert 
nicht nur den öffentlichen Zugang zur Immobi
lieninformation und trägt damit zur Entwicklung 
des Immobilien- und Bodenmarktes bei, sie ist 
auch eine gute Einnahmequelle. Die Information 
der GDB ist gebührenpflichtig. Der Preis eines 
Auszuges ist ca. 8 Euro, via Internet ca. 3 Euro. 
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